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I. Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB zur Aufstellung des 

Bebauungsplans „RuheForst Hohenzollern Sigmaringen“,  

Gemarkung Laiz (06-206) 
 

 

1. Grund für die Aufstellung: Einrichtung und Widmung eines Waldfriedhofs 

Die Stadt Sigmaringen beabsichtigt mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes „RuheForst Hohenzollern Sigmaringen“ nordwestlich des Ortsteils 

Laiz mit Zustimmung des Grundstückseigentümers (in seiner Trägerschaft und 

Verwaltung) einen sog. Ruheforst als öffentliche Friedhofsanlage anzulegen. Friedhöfe 

dürfen nach Bestattungsgesetz BW § 5 nur mit Genehmigung oder aufgrund eines 

Bebauungsplanes angelegt werden. Mit dem Bebauungsplanverfahren inklusive 

Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung kann eine sachgerecht und demokratisch 

abgestimmte Planung erreicht werden. 

Mit der Anlage eines Ruheforstes wird eine naturnahe Form der Bestattung in 

Ergänzung zu den bereits bestehenden Friedhofsanlagen der Stadt ermöglicht und 

zugleich der Nachfrage nach dieser Bestattungsform Rechnung getragen. 

Aufgrund der abseits der Stadt gewählten Lage im Wald soll eine ausreichende Anzahl 

an Stellplätzen planungsrechtlich ermöglicht werden. Dies erfolgt über die Ausweisung 

von Waldparkplätzen in Sinne § 2 Abs. 3 Nr. 2 LWaldG und § 19 LWaldG, die maximal 

800 m² groß sind. Damit genügen sie einerseits dem Bedarf und begründen 

andererseits keine Waldumwandlung. 

Die Erschließung der Waldparkplätze erfolgt über die bestehenden Waldwege im Sinne 

§ 4 Nr. 3 LWaldG und § 19 LWaldG sowie über einen geplanten kurzen Waldweg, der 

als Zufahrt zum geplanten Waldparkplatz Ost auf einer bestehenden Lichtung dient.  

Im künftigen Bestattungswald sind keine Gebäude zugelassen. Innerhalb von ca. 

225 m² großen Andachtsplätzen sind ausschließlich die im Teil II unter Art und Maß der 

baulichen Nutzung aufgeführten und als Minimalausstattung für Trauerzeremonien 

erforderlichen Anlagen geplant. Es werden für den Andachtsplatz und den Standort des 

Glockenturms keine Flächen gerodet. Die Flächen der Andachtsplätze werden als 

Waldboden erhalten.  

Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „RuheForst 

Hohenzollern Sigmaringen“ sowie den begleitenden Erlass örtlicher Bauvorschriften 

sollen die planungsrechtlichen und gestalterischen Voraussetzungen zur Realisierung 

des Vorhabens geschaffen werden. Hierzu erfolgt die Festsetzung einer Fläche für 

Wald mit der Zweckbestimmung „Bestattungswald/Naturfriedhof “ gemäß § 9 Abs. 1 

Nr. 18b BauGB. Dadurch werden Möglichkeiten für die Errichtung von 

zweckgebundenen Anlagen innerhalb von einer Waldfläche eröffnet.  

 

2. Lage und Abgrenzung des Gebiets 

Das Plangebiet befindet sich auf einer Höhe von ca. 645 – 685 m ü. NN nordwestlich 

von Sigmaringen-Laiz. Es liegt inmitten eines Waldes und grenzt im Norden mit einem 

Abstand von 30 m an den Kreuzungsbereich der als K 8208 klassifizierten Straße sowie 

die Winterlinger Straße an.  
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Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 30,7 ha und umfasst teilweise die Flurstücke Nr. 

2007/7 (Ergat), 2008/3 (Unterer Schererhau), 2009/4 (Waldweg), und 2009/3 (Weg am 

Grünen Zentrum).  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird begrenzt  

• durch die in unmittelbarer Nähe im Norden gelegene K 8208 (Flst. 2007/6) und 

Winterlinger Straße (Flst. 1150/1) 

• durch das angrenzende Grundstück (Flst. 2009/6) im Südosten 

• durch das direkt angrenzende Grundstück (Flst.2007/5) im Südwesten 

Bei den weiteren an den Geltungsbereich angrenzenden Flächen handelt es sich um 

Grundflächen eines Waldes, die ein Teil der oben genannten Flurstücke 2007/7 (Ergat) 

und 2008/3 (Unterer Schererhau) sind.  

Die nachfolgenden Abbildungen stellen die räumliche Lage des Plangebietes dar. 

 
Übersichtslageplan  
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Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplans  

 

 

3. Ausgangssituation 

Die für das geplante Vorhaben benötigte Fläche wird derzeit forstwirtschaftlich genutzt. 

Vorhanden sind verschiedene Arten von Wald, die von Laubwald mit Altholzbestand bis 

hin zu Nadelwaldbereichen und Aufforstungsflächen reichen. Ausgehend von dem 

Kreuzungsbereich der als K 8208 klassifizierten Straße und der in unmittelbarer Nähe 

des Plangebiets Nord-Süd verlaufenden Winterlinger Straße (Flst. 1150/1 und 1614/11) 

sind mehrere geschotterte Forstwege angelegt, die als solche erhalten werden.  
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Bestandsaufnahmen 

 

 

4. Übergeordnete Planungen 

Regionalplan Bodensee-Oberschwaben 

Das Plangebiet befindet sich im Regionalplan Bodensee – Oberschwaben in einem als 

Grünfläche dargestellten Bereich, der nicht weiter definiert wird. Im Nordosten grenzt 

eine als Wald dargestellte Fläche an, die außerhalb von forstwirtschaftlichen 

Vorranggebieten liegt. Südlich des Plangebiets ist ein schutzbedürftiger Bereich für 

Naturschutz und Landschaftsfläche vorzufinden. Inmitten des Plangebiets verläuft die 

Grenze eines Landschaftsschutzgebiets nach § 22 NatSchG.  

Sowohl im derzeit rechtsverbindlichen Regionalplan Bodensee – Oberschwaben von 

1996, als auch im Regionalplanentwurf 2020 der Fortschreibung des Regionalplans 

Bodensee – Oberschwaben befindet sich das Plangebiet innerhalb einer als ein 

Vorranggebiet „Regionaler Grünzug“ ausgewiesenen Fläche. Der Regionalplanentwurf 

2020 sieht für diesen Standort und seine weitere Umgebung zudem noch ein 

Vorranggebiet für besondere Waldfunktionen vor.  

Aufgrund der Ausweisung als Waldfläche ist die Waldfunktion weiterhin erhalten. Dem 

Planvorhaben stehen keine Ziele der Raumordnung entgegen.  
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 Ausschnitte aus dem Regionalplan Bodensee – Oberschwaben (1996 und 2020) (unmaßstäblich) 

 

 

Bauleitplanung 

Der seit dem Jahr 2005 wirksame Flächennutzungsplan des 

Gemeindeverwaltungsverbands Sigmaringen weist den Bereich des Plangebiets als 

Fläche für Wald aus. Des Weiteren liegt der westliche Bereich des Plangebiets im 

Landschaftsschutzgebiet „Donau- und Schmeiental“ (Schutzgebiets-Nr. 4.37.036). 

Der Bebauungsplan wird aus dem wirksamen Flächennutzungsplan entwickelt.  

  
Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan (unmaßstäblich) 

 

5. Verkehrserschließung 

Die verkehrliche Erschließung des geplanten Bestattungswalds kann über die südlich 

gelegene Winterlinger Straße (Flst. 1614/11) sowie anschließend über den zum Grünen 

Zentrum hinführenden Weg (Flst. 2009/3) erfolgen. Von dort aus führt ein bestehender 

Schotterweg in den Wald hinein, der den gesamten Bestattungswald erschließt. 

Eine direkte verkehrliche Verbindung zu der K 8204 und der Winterlinger Straße im 

Norden des Bestattungswaldes wird zur Wahrung der Verkehrssicherheit nicht 

angelegt. Die bestehenden Waldwege im Norden des Plangebiets werden 

abgeschrankt und lediglich bei Bedarf in Notfällen vom zuständigen Personal des 

RuheForstes geöffnet.  
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Im Bereich des geplanten Waldparkplatzes auf einer Lichtung im Osten des 

Bestattungswaldes soll ein zusätzlicher Waldweg angelegt werden, um die Zufahrt zum 

Waldparkplatz zu ermöglichen. Weitere Waldstellplätze sind entlang der bestehenden 

Waldwege in unmittelbarer Nähe von Andachtsplätzen geplant und werden gezielt für 

Pfarrer, Bestatter, körperlich eingeschränkte Personen und Rettungsfahrzeuge 

angelegt. Der Parkplatz West kann optional umgesetzt werden, wenn der Teilbereich 1 

vollständig belegt ist. Er ist ebenfalls auf einer bestehenden Lichtung platziert. 

Darüber hinaus sind etwa 30,0 m bis 70,0 m lange Zuwegungen zu den 

Andachtsplätzen geplant, die ausschließlich für Fußgänger zugelassen sind. Um im 

Notfall diese Stichwege mit Rettungsfahrzeugen befahren zu können, werden diese als 

ca. 2,50 m breite sandwassergebundene Waldwege mit Geotextil und Schotter 

befestigt. Die Bestattungsflächen werden über Pfade erschlossen. Der geplante Verlauf 

der Pfade ist für den Realisierungsbereich Phase 1 dem Vorhaben- und 

Erschließungsplan zu entnehmen. Der Ortsteil Laiz ist über vorhandene Buslinien an 

den ÖPNV angebunden. Die vorhandenen Haltestellen sind jedoch fußläufig nicht in 

unmittelbarer Nähe des geplanten Bestattungswaldes.  

 

6. Ver- und Entsorgung des Plangebietes 

Eine Erschließung des geplanten Bestattungswaldes mit Elektrizität und Wasser zur 

Nutzung vor Ort ist nicht vorgesehen. Sollte künftig eine Einrichtung solcher 

Infrastruktur aus anderen Vorgaben (z.B. Hygiene, Mobilität, Sicherheit) erforderlich 

werden, wäre eine Erschließung des Gebiets mit Elektrizität und Wasser zur Nutzung 

vor Ort entsprechend der planungsrechtlichen Festsetzung Nr. 4 ausnahmsweise 

zulässig. Als Voraussetzung für die Einrichtung muss eine erhebliche Beeinträchtigung 

von Natur und Landschaft ausgeschlossen werden.  

 

7. Einteilung in Realisierungsabschnitte 

Die Größe des Plangebiets umfasst etwa 30,7 ha, sodass die Gesamtfläche erst über 

mehrere Jahre der geplanten Nutzung zugeführt werden kann. Aus diesem Grund wird 

der Geltungsbereich des Bebauungsplans in mehrere Abschnitte eingeteilt. Der erste 

ca. 6,0 ha große Realisierungsabschnitt liegt inmitten des Plangebiets und umfasst die 

Andachtsplätze und Waldparkplätze sowie die geplanten Zuwegungen und Pfade mit 

Bestattungsflächen.  

 
Abgrenzung des ersten Realisierungsabschnitts (weiße Umrandung innerhalb des Geltungsbereichs) 
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8. Planungskonzept und Begründung der planungsrechtlichen Festsetzungen 

Mit der Aufstellung dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden die 

planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung des geplanten Vorhabens 

innerhalb eines Waldes nahe der bestehenden Siedlungsstrukturen geschaffen.  

Die Festsetzungen sind am geplanten Vorhaben orientiert. Ziel ist, den Wald in seinem 

naturnahen Charakter und seiner ökologischen Funktion sowie der Erholungsfunktion 

nicht weiter zu beeinträchtigen. Aus diesem Grund wird im Rahmen der Aufstellung des 

Bebauungsplanes eine Fläche für Wald gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 18b BauGB 

ausgewiesen und über den Vorhaben- und Erschließungsplan mit 

Durchführungsvertrag gemäß § 12 Abs. 3 BauGB die Zweckbestimmung 

„Bestattungswald/Naturfriedhof “ ergänzt. Neben den Waldfunktionen sind 

ausschließlich Nutzungen im Zusammenhang mit den Urnenbestattungen zulässig. Die 

Anzahl der Nutzungen beschränkt sich auf die Anlage von zwei jeweils ca. 225 m² 

großen Andachtsplätzen, erforderlichen Zuwegungen pro Andachtsplatz, 

Walparkplätzen und einer Zufahrt bzw. Abfahrt zum Waldparkplatz Ost. Zudem sind 

Informationstafeln im Bereich der Waldparkplätze zulässig. Die Gestaltung der im 

Zusammenhang mit den Urnenbestattungen zulässigen Nutzungen darf den 

Bestimmungen der örtlichen Bauvorschriften nicht widersprechen.  

 

Aufgrund der Lage im Regionalen Grünzug wird die Errichtung von Gebäuden oder 

anderen baulichen Anlagen untersagt. Hiervon ausgenommen sind die festgesetzten 

Anlagen wie Glockenturm und Kreuz welche für die Konzeption des Ruheforstes 

unabdingbar sind und zum Teil durch die zugelassene maximale Größe und 

Materialwahl die ökologische und kulturelle Funktion des Waldes nicht beeinträchtigen.  

 

Die Ausweisung von Waldparkplätzen im Sinne § 2 Abs. 3 Nr. 2 LWaldG und § 19 

LWaldG ist aufgrund des ca. 30,7 ha großen Waldgebiets und den damit verbundenen 

weiten Strecken unabdingbar und soll planungsrechtlich die Möglichkeit zur Herstellung 

einer ausreichenden Anzahl an Waldstellplätzen bieten.  

Waldstellplätze in unmittelbarer Nähe von Andachtsflächen sind gezielt für Pfarrer, 

Bestatter, körperlich eingeschränkten Personen und Rettungsfahrzeuge zu nutzen und 

dienen dem Schutz der Gesundheit sowie einem unverzüglichen Bestattungsablauf.   

Die Größe von Waldparkplätzen ist auf max. 800 m² beschränkt, um dadurch keine 

Waldumwandlung zu begründen und dem absehbaren Bedarf zu entsprechen. 

Die Darstellung der verschiedenen privaten Verkehrsflächen bzw. Waldwegen im 

Sinne § 4 Nr. 3 LWaldG und § 19 LWaldG dient der inneren Erschließung des 

Plangebiets. Dabei handelt es sich überwiegend um bestehende Wegeverbindungen. 

Des Weiteren sind eine Zufahrt bzw. Abfahrt im Bereich des Waldparkplatzes Ost sowie 

Zuwegungen zu den Andachtsplätzen und Pfade festgelegt, um eine innere 

Erschließung des Bestattungswaldes auf sicheren und kurzen Wegen zu gewährleisten, 

ohne die ruhige und friedliche Atmosphäre im Ruheforst zu stören. 

Aus Gründen des Artenschutzes sind die festgestellten Baumhöhlen als 

Quartiermöglichkeit für Fledermäuse und Haselmäuse sowie als potenzieller 

Niststandort für höhlenbrütende Vogelarten zu erhalten. Um eine Tötung oder 

Schädigung von Fledermaus-, Haselmaus- und Vogelindividuen während der Bauphase 
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und im Rahmen von Maßnahmen zur Durchführung der Verkehrssicherungspflicht zu 

vermeiden, soll die Gehölzentnahme im Winterhalbjahr stattfinden. 

Nähere Informationen sind der Beschreibung der Vermeidungsmaßnahme 1 und 

Vermeidungsmaßnahme 2 in der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zu 

entnehmen.  

 

9. Begründung der örtlichen Bauvorschriften 

Die örtlichen Bauvorschriften werden innerhalb einer eigenständigen Satzung vom 

Gemeinderat der Stadt Sigmaringen auf der Grundlage von § 74 LBO BW beschlossen. 

Ausschließlich aus redaktionellen Gründen erfolgt die Darstellung der örtlichen 

Bauvorschriften im Rahmen des textlichen Teiles des Bebauungsplanes. 

Die Außengestaltung der Andachtsplätze soll unbefestigt und möglichst mit wenigen 

Objekten hergestellt werden, um den naturnahen Charakter des Ruheforstes zu 

unterstreichen. Auf den Andachtsplätzen sind als bauliche Anlagen die Aufstellung von 

Ruhebänken, eines Kreuzes, Trauerrednerpultes und eines Glockenturmes 

vorgesehen, um eine Minimalausstattung für Trauerzeremonien zu bieten. Die Höhe 

des Kreuzes und des Glockenturmes wird auf 4,0 m und 5,0 m beschränkt.  

Die Materialwahl für die geplanten Anlagen wird auf Holz und rostfähigen Eisenstahl 

begrenzt. 

Die Anlagen auf Andachtsplätzen werden mittels Punktfundamenten aus Beton 

befestigt, um die Standsicherheit herzustellen. Es wird dabei beachtet, die 

Bodenversiegelungen auf ein unabdingbares Maß zu reduzieren.  

Um unnötige Belastungen des Bodens mit Metallen zu verhindern, werden wird die 

Verwendung von unbeschichtetem Kupfer, Zink (auch Titanzink), Aluminium oder Blei 

untersagt.  

Informationstafeln sind für die Orientierung der Besucher des Ruheforstes im 

weitläufigen Gelände sowie für den Aushang der allgemeinen Informationen zum 

Ruheforst notwendig. Durch eine Größenbeschränkung und einheitliche Gestaltung soll 

eine unaufdringliche Integration der Tafeln in die Umgebung erfolgen. 

Um die Erholungsfunktion bzw. die freie Zugänglichkeit des Waldes zu gewährleisten, 

ist eine Einfriedung unzulässig. 

Um die Waldeigenschaft zu erhalten, darf eine angelegte Eingrünung ausschließlich 

mit waldtypischen, einheimischen Gehölzen erfolgen. 

Durch die weitestgehende Herstellung der geplanten Zufahrten, Zuwegungen und 

Waldparkplätzen mit wasserdurchlässigen Materialien kann das anfallende 

Niederschlagswasser auf der Fläche und den angrenzenden Bereichen zur 

Versickerung gebracht werden. Auch die notwendigen Pfade zu den Ruhebiotopen 

werden nur unbefestigt hergestellt, um den naturnahen Waldcharakter des Ruheforstes 

zu unterstreichen. 

Beleuchtungsanlagen sowie Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien sind zur 

Wahrung der Waldfunktionen für die Erholung und den Erhalt des Landschaftsbildes 

nicht zulässig. Auch würden solche Anlagen wertvolle Lebensräume stören. 
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10. Auswirkungen des Bebauungsplans 

Die Ergebnisse der Umweltprüfung einschließlich der Eingriffs- und Ausgleichsbilanz 

sind Bestandteile des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und sind diesem als 

Anhang beigefügt.  

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans wurde eine artenschutzrechtliche 

Relevanzuntersuchung für das gesamte Plangebiet erstellt, um unüberwindliche 

Hindernisse, wie beispielsweise Greifvögel und Schwarzstorch auszuschließen. 

Darüber hinaus ist dem Bebauungsplan „RuheForst Hohenzollern Sigmaringen“ eine 

spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) beigefügt. Es wird darauf hingewiesen, 

dass die vorliegende spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) für den ersten 

Realisierungsabschnitt gilt.  

Da die Daten nach etwa 5 Jahren veralten, wird für die weiteren sukzessiven 

Erweiterungsbereiche jeweils eine neue spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

erforderlich sein. Dadurch kann die Ermittlung der planungsrelevanten Artengruppen im 

Vorhabensgebiet immer zum aktuellen Zeitpunkt durchgeführt werden, um eine 

Beeinträchtigung der im Vorhabensabschnitt vorkommenden Artengruppen 

auszuschließen. 

 

11. Flächenbilanz 

 

Hinweis: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um ca. Werte.  

 

       Fläche in m² 

Größe des Geltungsbereiches   306.590 

 

 

darin enthalten: 

 

Waldfläche im engeren Sinn    298.389 

 davon Bereich Andachtsflächen  450 

Waldwege      6.467 

 davon bestehende Waldwege  5.964 

 davon geplante Waldwege   503 

Waldparkplatz und Waldstellplätze   1.734 
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II. Planungsrechtliche Festsetzungen zum Bebauungsplan  

„RuheForst Hohenzollern Sigmaringen“, Gemarkung Laiz (06-206) 
 

1. Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1. BauGB i.V.m. §§ 16-20 

BauNVO)  

s. Planeinschrieb 

Fläche für Wald gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 18b BauGB 

Neben den Waldfunktionen sind ausschließlich Nutzungen im Zusammenhang mit den 

Urnenbestattungen zulässig.  

Die im Zusammenhang mit den Urnenbestattungen zulässigen Nutzungen sind: 

• Die Anlage von zwei Andachtsplätzen jeweils mit Sitzbänken, einem Kreuz, 

Trauerrednerpult und einem Glockenturm 

• Die Anlage von Zuwegungen zu den Andachtsplätzen 

• Die Anlage von zwei Waldparkplätzen und einzelnen Waldstellplätzen  

• Die Anlage einer Zufahrt bzw. Abfahrt zu dem Waldparkplatz Ost  

• Informationstafeln im Bereich der Waldparkplätze, zum Beispiel für Lagepläne, 

allgemeine Informationen oder die Friedhofssatzung 

Zur Gestaltung der im Zusammenhang mit den Urnenbestattungen zulässigen 

baulichen Anlagen sind die Bestimmungen der örtlichen Bauvorschriften zu beachten.  

Ausnahmsweise zulässig sind WC-Anlagen und weitere ausschließlich dem RuheForst 

dienende Einrichtungen, sofern erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft ausgeschlossen werden und eine Einrichtung solcher Infrastruktur aus 

anderen Vorgaben (z.B. Hygiene, Mobilität, Sicherheit) erforderlich wird. 

Die Errichtung von Gebäuden oder anderen als oben genannten und nicht dem 

RuheForst dienenden baulichen Anlagen ist nicht zulässig.  

 

2. Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. LWaldG)  

s. Planeintrag 

Es sind ausschließlich Waldparkplätze im Sinne § 2 Abs. 3 Nr. 2 LWaldG und § 19 

LWaldG zulässig.  

Waldstellplätze in unmittelbarer Nähe von Andachtsflächen sind für einen 

eingeschränkten Personenkreis und Rettungsfahrzeuge zu nutzen.  

3. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB i.V.m. LWaldG)   

s. Planeintrag 

Es sind ausschließlich Waldwege im Sinne § 4 Nr. 3 LWaldG und § 19 LWaldG 

zulässig. Die innere Erschließung des Bestattungswaldes erfolgt über die bestehenden 

Waldwege. Die Anlage eines Waldweges zur Erschließung des Waldparkplatzes sowie 

Anlage von Zuwegungen zu den Andachtsplätzen und Anlage von Pfaden sind 

zulässig.  
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4. Oberirdische und unterirdische Versorgungsanlagen und Versorgungsleitungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)   

 

Eine Erschließung des Gebiets mit Elektrizität und Wasser zur Nutzung vor Ort ist 

ausnahmsweise zulässig, wenn erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft ausgeschlossen werden und eine Einrichtung solcher Infrastruktur aus 

anderen Vorgaben (z.B. Hygiene, Mobilität, Sicherheit) erforderlich wird. Ein 

Abwasseranschluss ist an das kommunale Kanalnetz zu erstellen.  

5. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB)  

Die Maßnahmen sind in der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) und im 

Umweltbericht vom Planungsbüro Fritz & Grossmann, Balingen, vom 25.06.2021 

detailliert in Maßnahmenblättern beschrieben und sind entsprechend den Vorgaben 

umzusetzen. 

 

Artenschutz 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen von 

Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von Vogelarten zu vermeiden oder zu 

mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 

BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrungen: 

 

Fledermäuse, Vögel und Haselmäuse 

V 1 (Vermeidungsmaßnahme 1): 

Erhalt der festgestellten Höhlenbäume 

V 2 (Vermeidungsmaßnahme 2): 

Bauzeitenbeschränkung für erforderliche Gehölzentnahmen im Rahmen der 

Bautätigkeit und der Durchführung der Verkehrssicherungspflicht 

Haselmaus: 

V 3 (Vermeidungsmaßnahme 3): 

Bauzeitenbeschränkung für die Planierung und die Bodenbewegungen während der 

Bauphase 

Schlingnatter: 

V 4 (Vermeidungsmaßnahme 4): 

Durchführen von strukturellen Vergrämungsmaßnahmen zur Vertreibung der 

Schlingnatter aus dem Eingriffsbereich 

Alpenbock: 

V 5 (Vermeidungsmaßnahme 5): 

Belassen von potenziell vom Alpenbock besiedelten Totholzstämmen in der nahen 

Umgebung der Entnahme 
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Vögel/Spechte: 

V 6 (Vermeidungsmaßnahme 6): 

Einrichtung von Pufferzonen mit einem Abstand von ca. 20 m zu den festgestellten 

Höhlenbäumen 

Vögel/Spechte: 

V 7 (Vermeidungsmaßnahme 7): 

Zeitliche Einschränkung für die Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen 

Folgende Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

(CEF-Maßnahmen) werden durchgeführt, um Gefährdungen lokaler Populationen zu 

vermeiden. Die Maßnahmen müssen zum Zeitpunkt des Eingriffs wirksam sein sowie 

im funktionalen Zusammenhang mit der vom Eingriff betroffenen Lebensstätte stehen, 

um die ökologische Funktionalität der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte der jeweiligen 

Art erhalten zu können. 

CEF 1 (CEF-Maßnahme 1): 

Nutzungsverzicht und langfristige Sicherung von geeigneten Brutbäumen für den 

Schwarzspecht im gesamten Ruheforst 

CEF 2 (CEF-Maßnahme 2): 

Optimierung von Lebensräumen für die Schlingnatter 

Folgende Maßnahme dient der naturschutzrechtlichen Kompensation des Eingriffs in 

die Schutzgüter des Naturhaushalts:  

 

Ausgleichsmaßnahme A1 

Umbau dichter Nadelbaumbestände in einen Eichen-Sekundärwald 

Rechtsgrundlagen 
 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017  

(BGBl. I 3634), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. August 2020 (BGBl. I 1728) 

geändert worden ist. 
 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) neugefasst durch Bekanntmachung vom 21. 

November 2017 (BGBl. I 3786) 
 

Landesbauordnung (LBO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 05. März 2010 

(GBl. 2010, 357, 358, ber S. 416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBl. 

S. 313) 
 

Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991, 58), die 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I 1057) geändert worden ist 
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Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2020 

(GBl. 2000, 581, ber. S. 698). Letzte berücksichtigte Änderung: §§ 5 und 102a geändert 

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098) 
 

Verfahrensverordnung zur Landesbauordnung (LBOVVO) in der Fassung vom 13. 

November 1995 (GBl. 1995, 794), letzte berücksichtigte Änderung: mehrfach geändert 

durch Verordnung vom 28. Juli 2020 (GBl. S. 662), geändert durch Verordnung vom 12. 

Januar 2021 (GBl. S. 41) 
 

Waldgesetz für Baden-Württemberg (Landeswaldgesetz - LWaldG) in der Fassung 

vom 31. August 1995 (GBl. 1995, 685), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 21. Juni 2019 (GBI. S. 161, 162) 
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III. Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 LBO  

zur Aufstellung des Bebauungsplans  

„RuheForst Hohenzollern Sigmaringen“, Gemarkung Laiz (06-206) 
 

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Die örtlichen Bauvorschriften gelten für den räumlichen Geltungsbereich des 

Bebauungsplans „RuheForst Hohenzollern Sigmaringen“, Gemarkung Laiz, in der Fassung 

vom 06.04.2021. 

§ 2 Örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 LBO 

Ziel der örtlichen Bauvorschriften ist, der exponierten Lage und dem besonderen Orts- und 

Landschaftsbild gerecht zu werden. 

 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen § 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO 

Auf den Andachtsplätzen ist jeweils das Aufstellen von bis zu sechs einheitlichen 

Ruhebänken, eines max. 5,0 m hohen Kreuzes und eines Trauerrednerpultes sowie eines 

max. 4,0 m hohen Glockenturmes zulässig.  

Zulässig sind Materialien wie Holz und rostfähiger Eisenstahl, die im Farbspektrum der 

Waldumgebung entsprechen. Beton ist ausschließlich zur Befestigung dieser Objekte und 

in einem geringen Umfang im Sinne von Punktfundamenten zulässig.  

Die Verwendung von unbeschichtetem Kupfer, Zink (auch Titanzink), Aluminium oder Blei 

ist nicht zugelassen. 

 

2. Werbeanlagen und Hinweisschilder § 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO 

Werbeanlagen sind nicht zulässig.  

Nicht beleuchtete Informationstafeln, die im räumlichen und funktionalen Zusammenhang 

mit dem RuheForst stehen, sind im Bereich der Stellplätze (Parkfläche) zulässig.  

Zur Bereitstellung von Informationsmaterial ist an diesen das Anbringen eines Behälters für 

Informationsmaterial gestattet. 

Die Informationstafel darf, vom natürlichen Gelände aus gemessen, maximal 2,50 m hoch 

und nicht breiter als 2,0 m sein. 

 

3. Gestaltung der unbebauten Flächen § 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO 

 

3.1 Einfriedungen 

Die Errichtung einer Einfriedung ist nicht zulässig.  

 

3.2 Eingrünung 

Um die Waldeigenschaft zu erhalten, darf die Eingrünung ausschließlich mit waldtypischen, 

einheimischen Gehölzen erfolgen. Gemäß § 40 BNatSchG sind lediglich Gehölze des 

Vorkommensgebiets 5.2 „Schwäbische und Fränkische Alb“, sowie Saatgut des 

Ursprungsgebiet 13 „Schwäbische Alb“ aus dem Produktionsraum 7 „Süddeutsches Berg- 

und Hügelland“ zu verwenden. Entsprechende Herkunftszertifikate sind der unteren 

Naturschutzbehörde im Zuge der Pflanzungen/Ansaat unaufgefordert vorzulegen. 
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3.3 Oberflächenbefestigung 

Zufahrten, Zuwegungen, Pfade und Waldparkplätze sind mit wasserdurchlässigen Belägen 

zu gestalten, wie z.B. Schotterrasen oder Kiesbelag. Eine Verwendung von Geotextil, 

Holzhackschnitzeln oder Schotter ist zulässig. Bituminöse Befestigungen sind im Bereich 

von Zufahrten und Waldparkplätzen nicht zulässig.  

Generell sind Bodenversiegelungen auf das unabdingbare Maß zu reduzieren. 

 

3.4 Beleuchtungsanlagen 

Beleuchtungsanlagen sind nicht zulässig.  

 

3.5 Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien 

Anlagen zur photovoltaischen und thermischen Solarnutzung oder sonstige Anlagen 

zur Gewinnung regenerativer Energie sind nicht zulässig. 

§ 3 Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig handelt, wer den örtlichen Bauvorschriften nach dieser Satzung vorsätzlich 

oder fahrlässig zuwiderhandelt. Bei Zuwiderhandlungen gegen die örtlichen Bauvorschriften 

gelten die Bestimmungen des § 75 LBO. 

§ 4 Inkrafttreten 

 

Die örtlichen Bauvorschriften treten mit der öffentlichen Bekanntmachung des 

Satzungsbeschlusses über den Bebauungsplan nach § 10 Abs. 3 BauGB i.V. mit § 74 Abs. 

7 LBO in Kraft.   
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IV. Hinweise 
 

1. Bodenschutz 

Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor 

Vernichtung und Vergeudung zu schützen. Der durch das Bauvorhaben anfallende 

Oberboden ist auf dem Grundstück wieder zu verwenden. 

Nähere Ausführungen zum Vorgehen enthält die DIN 18915 Blatt 3 bezüglich des 

Bodenabtrags und der Oberbodenlagerung.  

Anfallende Bauabfälle, Bauschutt und Abbruchmaterial müssen getrennt gesammelt und 

einer Verwertung zugeführt bzw. als Abfall entsorgt werden. 

Bei der Verwertung von mineralischen Reststoffen sind die Anforderungen der 

Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums für die Verwertung von als Abfall 

eingestuftem Bodenmaterial vom 14.03.2007 bzw. die vorläufigen Hinweise zum Einsatz 

von Baustoffrecyclingmaterial des damaligen Ministeriums für Umwelt und Verkehr 

Baden-Württemberg vom 13.04.2004 einzuhalten. 

Bei der Verwertung von humosem Bodenmaterial in der durchwurzelbaren Bodenschicht 

oder als Oberboden ist die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) 

anzuwenden. 

2. Wasserschutz 

Das Planvorhaben befindet sich außerhalb festgesetzter Wasserschutzgebiete, grenzt 

jedoch im nordöstlichen Bereich in einem Abstand von ca. 30 m an die Schutzzone III 

des festgesetzten Wasserschutzgebietes "WSG Oberrieder II" an. 

In unmittelbarer Nähe des Wasserschutzgebiets ist von einer geringen Mächtigkeit der 

natürlichen Deckschichten und somit von einer geringen Schutzfunktion der 

Grundwasserüberdeckung auszugehen. Gleichzeitig treten in den anstehenden 

Oberjura-Kalksteinen sehr hohe Grundwasser-Fließgeschwindigkeiten auf (Karst-

Grundwasserleiter).  

Sollte Grundwasser angetroffen werden, ist sofort der Fachbereich Umwelt und 

Arbeitsschutz zu benachrichtigen. Einer dauerhaften Grundwasserabsenkung kann nicht 

zugestimmt werden. 

Es sind sämtliche Handlungen zu unterlassen, die das Grundwasser nachteilig 

verändern könnten. 

Aufgrund der geologischen Verhältnisse ist im Bereich des geplanten Baugebietes nicht 

mit Grundwasser zu rechnen. Sofern durch Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser 

erschlossen wird, ist die untere Wasserbehörde des Landratsamtes Sigmaringen 

hierüber zu verständigen. 

Für Baumaßnahmen im Grundwasser und für eine vorübergehende Ableitung von 

Grundwasser ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Aus Gründen des 

vorsorgenden Grundwasserschutzes kann dauerhaften Grundwasserableitungen nicht 

zugestimmt werden. 

Das Grundwasser ist sowohl während des Bauens als auch nach Fertigstellung des 

Vorhabens vor jeder Verunreinigung zu schützen. Abfälle jeglicher Art dürfen nicht in die 

Baugrube gelangen. 

3. Archäologische Funde oder Befunde 

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder 

Befunde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutz-
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behörde (07071/ 757-2429) oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde 

(Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, 

Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des 

vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht 

die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die 

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung 

und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten 

im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt 

werden.  

4. Niederschlagswasser 

Das auf den befestigten Flächen anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser ist 

breitflächig über die belebte obere Bodenschicht zu versickern. Dadurch kann eine 

direkte Einleitung des unverschmutzten Niederschlagswassers in den natürlichen 

Gewässerkreislauf erfolgen.  

Für die Beseitigung von Niederschlagswasser von befestigten und unbefestigten 

Flächen ist § 55 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (Handhabung von 

Niederschlagswasser) sowie § 46 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg 

(Abwasserbeseitigungspflicht) zu beachten. Hierbei sind die Verordnung des 

Ministeriums für Umwelt über die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser vom 

22.03.1999, die Arbeitshilfen der LUBW „für den Umgang mit Regenwasser in 

Siedlungsgebieten“, das Arbeitsblatt der DWA A-138 sowie der Leitfaden zur 

naturverträglichen Regenwasserbewirtschaftung des Umweltministeriums anzuwenden. 

5. Eignung der Böden für Urnenbestattungen 

Die Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern hat im Vorfeld auf dem gesamten 

Gebiet „stichprobenartig“ untersucht, ob eine Urnenbestattung möglich ist. Die Böden 

sind für die Urnenbestattung geeignet.  

Sollte eine Grabbarkeit des Bodens von mindestens 80 cm und somit eine 

ordnungsgemäße Urnenbestattung an einer Stelle im Plangebiet nicht möglich sein, ist 

auf die Urnenbestattung an dieser Stelle zu verzichten. 

6. Verkehrssicherungspflicht 

Die Anlage eines Friedhofs umfasst auch die Pflicht, diesen so zu unterhalten, dass er 

jederzeit dem öffentlichen Bedürfnis entsprechend genutzt werden kann. Gegenüber 

den Besuchern eines Bestattungswaldes besteht daher eine Verkehrssicherungspflicht. 

Der Grundstückseigentümer bzw. bei entsprechender vertraglicher Vereinbarung der 

Träger oder Betreiber muss die Verkehrssicherheit gewährleisten. Für 

Gemeindefriedhöfe bestimmt § 7 BestattG, dass die Verkehrssicherungspflicht den 

Organen und Bediensteten des Friedhofträgers als Amtspflichten in Ausübung 

hoheitlicher Tätigkeit obliegt. 

 

 


